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Verordnung 
über die Organisation der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand 

in Nordrhein-Westfalen

 

Vom 4. November 1997

 

§ 1 
Errichtung einer Unfallkasse des Landes

Mit dem Namen „Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen" wird als Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung (§ 114 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - (SGB VII)) für die Unternehmen und Ver-
sicherten im Landesbereich Nordrhein-Westfalen eine Unfallkasse mit Sitz in Düsseldorf errich-
tet.

 

§ 2 
Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit 

der Unfallversicherungsträger im kommunalen Bereich
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Der Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband und der Gemeindeunfallversicherungsver-
band Westfalen-Lippe sind, soweit nicht die Feuerwehr-Unfallkassen zuständig sind, in ihrem 
Bereich zuständig für die Versicherten nach § 128 Abs. 1 Nr. 6 SGB VII (mit Ausnahme für die Be-
schäftigten in Hilfeleistungsunternehmen des Landes), sowie für Versicherte nach § 128 Abs. 1 
Nr. 7 SGB VII.

 

§ 3 
Vereinigung der Feuerwehr-Unfallkassen

Die Feuerwehr-Unfallkasse Rheinland und die Feuerwehr- Unfallkasse Westfalen-Lippe werden 
zur Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Düsseldorf vereinigt. Der Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Vereinigung wird von der Aufsichtsbehörde im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekanntgemacht.

 

§ 4 
Umbildung von Körperschaften

(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 1998 werden überführt:

1. die Ausführungsbehörde für Unfallversicherung des Landes Nordrhein-Westfalen in die Lan-
desunfallkasse Nordrhein- Westfalen,

2. die Ausführungsbehörde der Eigenunfallversicherung der Stadt Dortmund in den Gemeinde-
unfallversicherungsverband Westfalen-Lippe und

3. die Ausführungsbehörden der Eigenunfallversicherungen der Städte Düsseldorf, Essen und 
Köln in den Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband.

 

(2) Zu diesem Zeitpunkt gehen die Rechte und Pflichten

1. des Landes als Eigenunfallversicherungsträger auf die Landesunfallkasse Nordrhein-Westfa-
len,

2. der Stadt Dortmund als Eigenunfallversicherungsträger auf den Gemeindeunfallversiche-
rungsverband Westfalen-Lippe und

3. der Städte Düsseldorf, Essen und Köln als Eigenunfallversicherungsträger auf den Rheini-
schen Gemeindeunfallversicherungsverband

über.
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(3) Die Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen und die Gemeindeunfallversicherungsverbände 
besitzen unbeschadet des Rechts zur Aufstellung einer Dienstordnung im Sinne der §§ 144 bis 
147 SGB VII das Recht, Beamte zu haben (Dienstherrnfähigkeit).

 

(4) Für die Rechtsstellung der Beamten der an der Umbildung beteiligten Körperschaften (Versi-
cherungsträger) gelten, sofern das Dienstverhältnis nicht mit dem bisherigen Dienstherrn fortge-
setzt wird und vorbehaltlich einer Versetzung, die §§ 128 bis 130 des Beamtenrechtsrahmenge-
setzes. Diese Vorschriften gelten in Verbindung mit § 132 des Beamtenrechtsrahmengesetzes 
auch für die Versorgungsempfänger. Die Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen und die Ge-
meindeunfallversicherungsverbände treten jeweils in die bei den Rechtsvorgängern bestehen-
den Arbeitsverhältnisse der Angestellten und Arbeiter, die zuletzt Aufgaben der Unfallversiche-
rung wahrgenommen haben, ein, sofern die Arbeitsverhältnisse nicht mit den bisherigen Arbeit-
gebern fortgesetzt werden. Die von den bisherigen Eigenunfallversicherungsträgern mit der 
technischen Aufsicht betrauten Beschäftigten haben die Befähigung, die gesetzlichen Aufgaben 
einer Aufsichtsperson im Sinne des § 18 SGB VII bei der Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen 
und den Gemeindeunfallversicherungsverbänden wahrzunehmen.

 

§ 5 
Übergangsvorschriften

(1) Die Städte Dortmund, Düsseldorf, Essen und Köln als Eigenunfallversicherungsträger und de-
ren Ausführungsbehörden sind verpflichtet, die Gemeindeunfallversicherungsverbände beim 
Rechtsübergang und bei den vorbereitenden Maßnahmen zu unterstützen, insbesondere die er-
forderlichen Mittel für die Ausgaben sowie im Bedarfsfall Personal bereitzustellen. Entsprechen-
des gilt für das Land als Eigenunfallversicherungsträger und dessen Ausführungsbehörde ge-
genüber der Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen.

 

(2) Aufsichts- und Genehmigungsbehörde im Sinne des Sozialgesetzbuchs ist für die Landesun-
fallkasse Nordrhein- Westfalen und die Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen das Lan-
desversicherungsamt Nordrhein-Westfalen. Unbeschadet § 6 Nr. 1 Buchstabe a bleibt das Lan-
desversicherungsamt Nordrhein- Westfalen auch über den 31. Dezember 1997 hinaus Aufsichts- 
und Genehmigungsbehörde für die Feuerwehr- Unfallkasse Rheinland und die Feuerwehr-Unfall-
kasse Westfalen-Lippe, falls deren Vereinigung erst nach diesem Zeitpunkt wirksam wird.

 

§ 6 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung

Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB) vom 
13. Dezember 1989 (GV. NW. S. 679), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. September 
1997 (GV. NW. S. 330), wird wie folgt geändert:
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1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Nummern 11 bis 16a werden durch folgende neue Nummern 11 bis 13 ersetzt:

„11. die Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen,

12. die Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-Westfalen,

13. die Bau-Berufsgenossenschaft Rheinland und Westfalen,“

bb) Die Nummern 17 bis 20 werden Nummern 14 bis 17.

 

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Das Landesversicherungsamt Nordrhein-Westfalen ist zuständige Stelle im Sinne des § 128 
Abs. 4 Satz 4 auch in Verbindung mit § 129 Abs. 3 Satz 3 SGB VII.“

 

2. Nach § 8 wird folgender neuer § 9 eingefügt:

„§ 9

Die Landesregierung ist zuständige Stelle im Sinne des § 44 Abs. 2a Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 Buch-
stabe a SGB IV.“

 

3. Der bisherige § 9 wird § 10.

 

§ 7 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt hinsichtlich ihres § 6 Nr. 1 Buchstabe a am 1. Januar 1998, im übrigen am 
Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Am 1. Januar 1998 treten außer Kraft:

1. die Verordnung zur Bestimmung der Ausführungsbehörde für Unfallversicherung des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 1963 (GV. NW. S. 241), geändert durch Verordnung vom 24. 
November 1964 (GV. NW. S. 339),

2. die Verordnung über die Bestimmung von Gemeinden und Gemeindeunfallversicherungsver-
bänden zu Unfallversicherungsträgern vom 22. Oktober 1963 (GV. NW. S. 318),
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3. die Verordnung über die Gewährung von Mehrleistungen im Bereich der Eigenunfallversiche-
rung des Landes Nordrhein- Westfalen vom 18. Mai 1965 (GV. NW. S. 135), geändert durch Ver-
ordnung vom 11. Dezember 1979 (GV. NW. S. 1019), und

4. die Verordnung über die Höchstgrenze des Jahresarbeitsverdienstes im Bereich der Ausfüh-
rungsbehörde für Unfallversicherung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. Januar 1996 
(GV. NW. S. 81).

 

Diese Verordnung wird erlassen:

a) hinsichtlich der §§ 1 bis 4, § 5 Abs. 1 von der Landesregierung aufgrund des § 116 Abs. 1 Satz 1, 
§ 117 Abs. 3 Satz 1 und 5, § 128 Abs. 2 und § 218 Abs. 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. April 1997 (BGBl. I 
S. 968), sowie hinsichtlich des § 6 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 aufgrund des § 5 Abs. 3 des Lan-
desorganisationsgesetzes (LOG. NW.) vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. März 1996 (GV. NW. S. 136), insoweit nach Anhörung des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge des Land-
tags,

 

b) hinsichtlich § 5 Abs. 2 und § 6 Nr. 1 Buchstabe a vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales aufgrund des § 90 Abs. 2 des Sozialgesetzbuches - Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung - (SGB IV) vom 23. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3845), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. April 1997 BGBl. I S. 968), und aufgrund des § 5 ZuVO SGB und

 

c) hinsichtlich des § 7 Satz 2 vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales aufgrund des § 5 Abs. 6 LOG. NW..

 

Düsseldorf, den 4. November 1997

 

 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

 

Der Ministerpräsident

Johannes  R a u
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(L. S.)

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Axel  H o r s t m a n n

 

Der Innenminister

Franz-Josef  K n i o l a

GV. NW. 1997 S. 382
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